
Stand März 2020. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Infoblatt

Welche Verpflichtungen sind mit der  
Unterzeichnung der Nutzungsvereinbarung 
verbunden?

Mit der Unterzeichnung erteilt der Gebäudeverantwortliche  
an M-net die Erlaubnis zur kostenfreien Installation der  
erforderlichen M-net Technik im Gebäudekeller und zur Nutzung 
der vorhandenen Gebäudeverkabelung, um über diese  
Telekommunikationsdienste anbieten zu können. Es entstehen 
dabei keine Verpflichtungen zur Abnahme von M-net Dienst-
leistungen. Die Bewohner bleiben in ihrer Anbieterwahl frei.

Was passiert nach der Unterzeichnung  
der Nutzungsvereinbarung?

Schritt 1:  Vereinbarung eines gemeinsamen Vor-Ort-Termins 
zur Klärung der technischen Gegebenheiten.

Schritt 2:  Die M-net Technik wird am vereinbarten Ort in der 
Nähe des Glasfaser-Übergabepunkts der Stadtwerke 
installiert.

Schritt 3:  Nach Freischaltung sind die M-net Glasfaser-Produkte 
für die Bewohner verfügbar und können bestellt 
werden.

Müssen neue Kabel zu den Wohnungen  
verlegt werden?

Nein, M-net kann ohne großen Aufwand die bestehenden  
Kupferkabel der Telefonleitung nutzen. Eine Neuverkabelung  
ist nicht notwendig.

Wichtige Fragen und Antworten  
zur Nutzungsvereinbarung

Mit der Nutzungsvereinbarung werden für die Bewohner von Gebäuden mit Glasfaser-Anschluss der Stadtwerke  
kostenfrei und unverbindlich die Voraussetzungen geschaffen, um Zugang zur Glasfaser-Infrastruktur zu erhalten. 

Was regelt die Nutzungsvereinbarung?

Die Nutzungsvereinbarung regelt die Freischaltung des  
Glasfaser-Anschlusses und die Nutzung der vorhandenen  
Gebäudeverkabelung für die Erbringung von Telekommuni-
kations diensten. Dies erfolgt über die Installation  
notwendiger M-net Technik im Gebäudekeller. Die Installation  
ist kostenfrei.

Welche Kosten entstehen?

Bei zeitnaher Unterzeichnung der Nutzungsvereinbarung  
entstehen für den Gebäudeverantwortlichen keine Installations-
kosten.

Der aktuelle Kabelnetzbetreiber  
beansprucht das Innenleitungsnetz für sich. 
Was muss beachtet werden?

Es muss nichts beachtet werden: Innerhalb des Gebäudes wird 
zwischen Telefon- und TV-Verkabelung unterschieden.  
Die TV-Signallieferung erfolgt über die TV-Verkabelung (Koaxial-
netz). In der Nutzungsvereinbarung geht es um die Nutzung 
des Telefonnetzes. Bestehende Gestattungen mit Kabel-
netzbetreibern (sogenannte Multimediagestattungen) oder  
TV-Verträge sind nicht Inhalt der Nutzungsvereinbarung.

Sieht hinterher alles so aus wie vorher?
Selbstverständlich verpflichten sich M-net und seine Partner, mögliche Verunreinigungen  
durch die Installation im Gebäude zu beseitigen.
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So füllen Sie die Nutzungsvereinbarung  
richtig aus:

Über die kostenfreie Hotline  
Mo bis Do 9–12 Uhr und 13–16 Uhr, Fr 9–12 Uhr 
0800 66493-36

Im Internet 
immer bestens informiert unter  
m-net.de/wohnungswirtschaft 

Per E-Mail 
jederzeit erreichbar unter  
wohnungswirtschaft@m-net.de

FTTB – der Standardausbau
Vorgehen im Gebäude:

Schritt 1: M-net installiert beim Glasfaser-Übergabepunkt  
der Stadtwerke (meist im Keller) einen Wandler, der eine Verbindung 
zwischen Glasfaserkabel und vorhandenem Inhouse-Telefonnetz 
herstellt.

Schritt 2: Wenn ein Bewohner einen M-net Dienst bucht, wird  
lediglich die bestehende Telekom-Zuführung im Telefon verteiler  
auf die M-net Glasfaser-Zuführung umgesteckt.
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Anhang A zur Nutzungsvereinbarung

Bitte unterschrieben per Fax an folgende Nummer schicken: 0800 664 93 34  oder via E-Mail an: NV@m-net.de
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Straße Hausnr. Zusatz WE/GE4 PLZ Ort

Erweiterte Gebäudeliste (falls notwendig)

4Wohn-/Geschäftseinheiten
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Nutzungsvereinbarung
für bestehende Kupfer- oder Glasfaser-Hausnetze

1 Der für den Betrieb der Vorrichtung notwendige Strom wird M-net unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Die Leistungsaufnahme der Vorrichtung bei Anschluss an den Allgemeinstrom beträgt ca. 25 bis 50 Watt.
² Wenn Sie uns mit der Erbringung einer Dienstleistung beauftragen, erheben und speichern wir Ihre persönlichen Daten grundsätzlich nur, soweit es für die Erbringung der Dienstleistung notwendig ist. Dazu kann 
es erforderlich sein, Ihre persönlichen Daten an Unternehmen weiterzugeben, die wir zur Erbringung der Dienstleistung oder zur Vertragsabwicklung einsetzen. 

³  M-net darf mich zu o. g. Zweck kontaktieren. Informationen gemäß Art. 13 DSGVO: Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten: datenschutz@m-net.de. Eine Weitergabe der Daten an Dritte zum Zweck der 
Werbung erfolgt nicht. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen per E-Mail an WoWi.Vertragsmanagement@m-net.de. Weitere Hinweise: www.m-net.de/rechtliches/datenschutz.

1. Einleitung

Gerne möchte die M-net Telekommunikations GmbH (nachfolgend „M-net“) den Bewohner/Gewerbetreibenden in dem/den nachfolgend aufgeführten 
Gebäude(n) (siehe Ziffer 3 bzw. Anhang A; nachfolgend „Gebäude“) die Schaltung eines Internet- und/oder Telefonanschlusses über den vorhandenen 
Stadtwerke-Glasfa seranschluss ermöglichen. Für die Realisierung dieses Anschlusses benötigt M-net die Zustimmung des Hauseigentümers oder seines 
rechtsgeschäftlichen Vertreters (nachfolgend „RGV“; z. B. Hausverwaltung) zur Nutzung der vorhandenen Glas- und/oder Kupfer-Hausverkabelung (z. B. Te-
lefonverkabelung) inkl. etwaiger Zugangs- und Verteilerpunkte (APL o. ä.) (nachfolgend „Hausverkabelung“) und zur Anbringung der ggf. erforderlichen 
technischen Vorrichtungen (z. B. DPU, ONT). 
Diese Vereinbarung regelt die Nutzung der Hausverkabelung des Gebäudes durch M-net unabhängig von der seitens M-net eingesetzten Übertragungs-
technik (z. B. G.fast-Technik u. a.) und die Anbringung der ggf. erforderlichen tech nischen Vorrichtungen (z. B. DPU, ONT). 
Diese Vereinbarung beinhaltet keine Verpflichtung zur Abnahme von M-net Dienstleistungen durch den Hauseigentümer oder dessen RGV. Eventuell beste-
hende Verträge mit Fernsehsignal-Anbietern (sog. Multimediagestattungen), welche die exklusive Nutzung von Koaxialleitungsnetzen beinhalten, bleiben 
hiervon unberührt.

Bitte unterschrieben per Fax an folgende Nummer schicken: 0800 664 93 34  oder via E-Mail an: NV@m-net.de

2. Inhalt der Vereinbarung

Der Eigentümer oder dessen RGV ist damit einverstanden, dass M-net in dem Gebäude die vorinstallierte Hausverkabelung zur Erbringung von Telekommu-
nikationsdiensten (z. B. Internet, IPTV und Telefon) für die Bewohner/Gewerbetreibenden unentgeltlich nutzt und ggf. erfor der liche technische Vorrichtun-
gen anbringt. Dieses Recht erstreckt sich ausdrücklich nicht auf die Koaxial-Hausverkabelung. Vorstehendes Nutzungsrecht beinhaltet bei Bedarf auch die 
Anbringung einer technischen Vorrichtung zur Datenübertragung, die erforderlich ist, um die M-net Dienste für die Bewohner/Gewerbetreibenden bereit-
zustellen und um die Hausverkabelung an das Netz von M-net anzuschließen. Zum Zweck der Anbringung vorgenannter technischer Vorrichtungen dürfen 
M-net und/oder deren Beauftragte das Gebäude nach Abstimmung im Rahmen dieser Vereinbarung betreten. Der erforderliche Strom für den Betrieb der 
Vorrichtung kann nach technischen Ermessen und abhängig von der verwendeten Vorrichtung, über den Stromanschluss in der Wohnung des Internet-/
Telefonanschlussinhabers oder über den Allgemeinstrom1 erfolgen. 
M-net kann entsprechend dem Stand der Technik Änderungen an den durch M-net installierten Vorrichtungen vornehmen. Zu diesem Zweck dürfen 
M-net und/oder deren Beauftragte das Gebäude nach Abstimmung im Rahmen dieser Vereinbarung betreten. Das Nutzungsrecht an der Hausverkabe-
lung gilt nicht exklusiv, d. h. den Bewohnern steht es frei, M-net Telekommunikationsdienste zu nutzen oder solche von anderen Anbietern zu beziehen. 
Die Nutzungsvereinbarung gilt auf unbestimmte Zeit. Sie kann mit einer Frist von 3 Monaten schriftlich gekündigt werden. Der Eigentümer oder dessen 
RGV verzichtet auf sein Kündigungsrecht, sofern schutzwürdige Interessen Dritter entgegenstehen (z. B. bestehender Vertrag zwischen einem Bewohner/ 
Gewerbetreibender und M-net über die Erbringung eines Telekommunikationsdienstes, der über die Hausverkabelung realisiert wird). Die außerordentliche 
Kündigung aus wichtigem Grund bleibt hiervon unberührt. M-net wird nach erfolgter Kündigung auf Verlangen des Eigentümers oder seines RGV ggf. von 
M-net angebrachte Vorrichtungen binnen Jahresfrist fachgerecht und auf eigene Kosten entfernen. 
M-net verpflichtet sich, unbeschadet bestehender gesetzlicher oder vertraglicher Ansprüche, etwaige Schäden im Haus des Eigentümers oder seines RGV, 
die durch die Errichtung der technischen Vorrichtungen entstanden sind, ordnungsgemäß zu beseitigen. Der Eigentümer oder dessen RGV verpflichtet sich, 
M-net einen Wechsel in den Eigentumsverhältnissen unverzüglich schriftlich anzuzeigen.

4. Daten des Eigentümers oder dessen RGV2  Frau  Herr  Firma  WEG (Wohnungseigentümer-Gemeinschaft)

Eigentümer oder dessen RGV     

Telefon/Fax/E-Mail

Straße (Platz)  Nr. PLZ Ort

3. Adresse des Gebäudes, Ansprechpartner vor Ort für Kontaktaufnahme

Straße (Platz)  Nr. PLZ Ort

Anzahl der Wohn-/Geschäftseinheiten Ansprechpartner vor Ort (Name)   Ansprechpartner (Telefon/Mobilfunknummer)
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6. Serviceparameter (wird von M-net ausgefüllt)

Marketing-Code: Betreuer: FTTH-Netznutzung:  

Ort Datum Nelson Killius   Dr. Wolfgang Wallauer
  Sprecher der Geschäftsführung Prokurist, Bereichsleiter Business Unit 
    Privatkunden und Wohnungswirtschaft

Ort Datum Unterschrift des Eigentümers oder dessen RGV

München               

5. Unterschriften

ppa.

  Ja, ich habe Interesse an einer kostenfreien Besichtigung meiner Immobilie für ein unverbindliches FTTH Angebot (Glasfaser bis in die Wohnungen).3

Ein Ansprechpartner vor Ort kann z. B. ein Hausmeister sein.

Wenn Sie mehrere Objekte haben, so verweisen Sie bitte  
auf den Anhang A.

Die Nutzungsvereinbarung darf nur vom Eigentümer oder vom  
rechtsgeschäftlichen Vertreter, z. B. der zuständigen Hausverwaltung,  
gezeichnet werden.

Geben Sie für jedes Objekt die Anzahl der Wohnungseinheiten an.

In Anhang A listen Sie alle Objekte auf, für die  
die Nutzungsvereinbarung gelten soll.

Wenn Sie dieses Feld ankreuzen, erhalten Sie von M-net Informationen  
zu einem Glasfaser-Ausbau bis in die einzelnen Wohnungen (FTTH).  
Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben.

Zu technisch? Sehen Sie sich unseren Erklärfilm zur Nutzungsvereinbarung an unter m-net.de/nv.

APL Abschlusspunkt des regionalen Energieversorgers

Kabelfernseh-Versorgung optional über M-net möglich (separater Vertrag erforderlich)


